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ABF Transferordnung für Baseball & Softball 
Version 2021.12, 05.12.2021 

 
 

1. Vorbemerkung - Zweck der Transferordnung 
Die Transferordnung regelt die Entschädigung von Vereinen für die Aus- und Weiterbildung von Base- und 
SoftballspielerInnen bei Wechseln zu bzw. unter Vereinen. Vereine, die Jugend- und Ausbildungsarbeit 
leisten, werden für ihre Bemühungen bei der Ausbildung des Base- und Softballnachwuchses belohnt und 
vor entschädigungslosen Abgängen ihrer SpielerInnen zu anderen Vereinen geschützt. Die Nachwuchsarbeit 
ist teuer und personalintensiv. Vereine, die am Jugendspielbetrieb teilnehmen, haben TrainerInnen-, Fahrt- 
und Organisationskosten sowie Ausgaben für Equipment und SchiedsrichterInnen zu tragen. Da der Verein 
diese aufwendige Nachwuchsarbeit betreibt, um SpielerInnen für die eigenen Mannschaften der 
allgemeinen Klasse heranzuziehen, soll er davor geschützt werden, dass andere Vereine die von ihm 
ausgebildeten SpielerInnen ohne jede Entschädigung abwerben. 
 
Will ein/e SpielerIn den Stammverein verlassen, so braucht es eine Freigabe des Stammvereines. Mit 
Einführung dieser Transferordnung kann der abgebende Verein nun (im Bedarfsfall) die Freigabe so lange 
verweigern, bis er sich mit dem aufnehmenden Verein auf eine angemessene Aus- und 
Weiterbildungsentschädigung geeinigt hat und diese entrichtet wurde. 
 
 

2. Regelungen 
2.1. Transfer 
Findet ein Transfer eines/r SpielerIn gemäß Spielbetriebsordnung (SBO) statt, so ist der abgebende Verein 
berechtigt, die Freigabe solange zu verweigern, bis er sich mit dem aufnehmenden Verein auf eine 
angemessene Aus- und Weiterbildungsentschädigung geeinigt hat und diese vom aufnehmenden Verein 
entrichtet wurde. 
 
Höhe und Festsetzung der Aus- und Weiterbildungsentschädigung 
a) Grundsätzlich soll bei SpielerInnentransfers die Höhe der Aus- und Weiterbildungsentschädigung 

zwischen aufnehmendem und abgebendem Verein frei vereinbart werden. In diese Vereinbarungen 
sind eventuelle Dritt- bzw. Mittlervereine mit einzubeziehen. Aus- und 
Weiterbildungsentschädigungen sind Bruttobeträge. 

b) Können sich die beiden Vereine nicht über die Höhe der Aus- und Weiterbildungsentschädigung 
einigen, so wird diese auf schriftlichen Antrag zumindest eines der beiden Vereine vom Verband 
festgesetzt. In diesem Fall legt der SBV, unter zugrunde legen des nachfolgenden Transferkataloges, 
die Aus- und Weiterbildungsentschädigung für den SpielerInnenwechsel fest. Hierfür haben die 
beteiligten Vereine eine Bearbeitungsgebühr von je EUR 75,- im Voraus zu entrichten. Die festgesetzte 
Aus- und Weiterbildungsentschädigung ist für die Vereine verbindlich, d.h. begründet für den 
aufnehmenden Verein eine Verbindlichkeit und für den abgebenden Verein eine Forderung. Weiters 
verpflichtet es den abgebenden Verein zur umgehenden Erteilung der Freigabe. Erteilt er diese nicht, 
ohne dass berechtigte Gründe gemäß SBO vorliegen, so macht er sich schadenersatzpflichtig. Bei der 
Festlegung der Aus- und Weiterbildungsentschädigung sind eventuelle bestehende Vereinbarungen 
und bereits entrichtete Transferbeträge mit zu berücksichtigen. 
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c) Die festgesetzte Aus- und Weiterbildungsentschädigung muss vom aufnehmenden Verein innerhalb 
der Transferzeit bezahlt werden. 

d) Die Vereine bleiben auch nach Anrufung der Schiedsstelle bzw. der Verbandsgerichtsbarkeit 
berechtigt, sich untereinander einvernehmlich auf eine abweichende Aus- und 
Weiterbildungsentschädigung zu einigen. Bereits ergangene Festsetzungen bzw. Urteile sind in diesem 
Fall nicht bindend. 

 
 

3. Berechnung der Aus- und Weiterbildungsentschädigung 
3.1. Transferkatalog 
a) Sockelbetrag I (Junioren U18 / Jugend U16 / Pony U14 / Schüler U13 SpielerInnen) 

Der abgebende Verein (Stammverein) erhält für jede/n SpielerIn einen Sockelbetrag von EUR 100,- für 
jedes begonnene Jahr der Ausbildung (Nachweis durch Spieleranmeldung bzw. Game-Report), 
beginnend mit der Vollendung des 10. Lebensjahres (Stichtag 31.12., ab Eintritt in die Alterskategorie 
Schüler U13). Dieser Sockelbetrag wird bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (Stichtag 31.12., ab 
Beendigung der Alterskategorie Junioren U18) berechnet. Hat der aufnehmende Verein für eine/n 
NachwuchsspielerIn die Transferrechte durch Entrichtung der Aus- und Weiterbildungsentschädigung 
vom abgebenden Verein erworben, so steht nun dem aufnehmenden Verein die Aus- und 
Weiterbildungsentschädigung ab dem vollendeten 10. Lebensjahr zu (für den Fall eines erneuten 
Wechsels des/r SpielerIn). 
 

b) Sockelbetrag II (Erwachsene) 
(1) Für jedes Jahr das ein/e SpielerIn nach Vollendung des 18. Lebensjahres (ab Beendigung der 

Alterskategorie Junioren U18) für den abgebenden Verein aktiv war, erhält der abgebende Verein 
vom aufnehmenden Verein pro begonnenem Jahr eine Aus- und Weiterbildungsentschädigung 
von EUR 50,-. Diese Aus- und Weiterbildungsentschädigung wird aber nur bis zur Vollendung des 
28. Lebensjahres berechnet. Nach Vollendung des 28. Lebensjahres steigt der Sockelbetrag nicht 
weiter an, sondern wird auf diesem Niveau eingefroren. Der aufnehmende Verein erwirbt bei 
Bezahlung der Aus- und Weiterbildungsentschädigung die Transferrechte an der/m wechselnden 
SpielerIn (für den Fall eines erneuten Wechsels). 

(2) Für SpielerInnen, die ihre Baseball-Softball-Laufbahn vor dem 18. Lebensjahr begonnen haben 
(Nachweis über Spieleranmeldung bzw. Game-Report), gelten zur Berechnung der Ablösesumme 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres der Sockelbetrag I, und danach zusätzlich der 
Sockelbetrag II. 

 
c) Kaderangehörigkeit 

(1) Wurde der/die SpielerIn für eine Auswahlmannschaft des ABF (Junioren U18 / Jugend U16 / 
Schüler U13 / Herren oder Damen Nationalmannschaft) nominiert, so erhöht sich die 
Transferentschädigung wie folgt: 

 1 Jahr => um EUR 100,- 

 2 Jahre => um EUR 200,- 

 3 Jahre => um EUR 350,- 

 4 Jahre => um EUR 500,- 

 5 Jahre => um EUR 650,- 

 6 Jahre und mehr => um EUR 800,- 



AUSTRIAN BASEBALL SOFTBALL FEDERATION 
Sportzentrum Spenadlwiese 
1020 Wien 
+43 1 77 44 114 
office@baseballaustria.com 
www.baseballaustria.com 
ZVR 728418807 
  

 

 

 

 

ABF Transferordnung Version 2021.12, 05.12.2021 Seite 3 von 4 

Der Nachweis der Nationalteamkader-Zugehörigkeit erfolgt durch die offiziellen Kaderlisten der 
ABF. 

 
3.2. Härteklausel 
Kann ein/e SpielerIn glaubhaft nachweisen, dass ein Vereinswechsel hauptsächlich aus zwingenden, base- 
oder softballballfremden Gründen erfolgt, so kann der SBV bzw. die Schiedsstelle nach den Umständen des 
Einzelfalles die Transfersumme mindern oder aufheben, falls andernfalls ein Fall unzumutbarer Härte 
entstehen würde. Solche zwingenden Gründe sind unter anderem Ortswechsel des/r SpielerIn aus Berufs-, 
Studien- oder Wehrdienstgründen. Für SpielerInnen, bei deren Vereinswechsel die Härteklausel zur 
Anwendung gebracht und somit im Höchstfall keine Aus- und Weiterbildungsentschädigung fällig wurde, 
wird die Aus- und Weiterbildungsentschädigung eingefroren. Sie wird nachträglich dann fällig, wenn der 
betreffende Spieler aufgrund nicht zwingend baseball- oder softballfremder Gründe einen erneuten 
Spielrechtswechsel anstrebt. Die Nachweispflicht liegt auf SpielerInnenseite. 
 
3.3. Vereinsauflösung 
Bei Transfers, die aufgrund Vereinsauflösungen erfolgen oder jene sogar herbeiführen, werden dennoch 
alle Bestimmungen der Transferordnung zur Anwendung gebracht, auch wenn der/die betreffende 
SpielerIn im alten Verein keine Spielmöglichkeit mehr in den Ligen der ABF gehabt hätte. 
 
3.4. Auslandsklausel/Pausierklausel 
Geht ein/e SpielerIn für eine oder mehrere Spielzeiten ins Ausland oder beendet bzw. unterbricht seine 
aktive Karriere, wird die Transfersumme in der in dem diesem Moment bestehenden Höhe eingefroren. 
Kehrt der/die SpielerIn dann wieder zum Stammverein zurück bzw. nimmt die Karriere wieder auf, so findet 
dieser Transferkatalog wieder Anwendung. 
 
3.5. Ausklang der Transfergebühr/Free Agency 
Ab dem vollendeten 30. Lebensjahr mindert sich die (in der Regel mit dem 28. Lebensjahr erreichte) 
Maximalsumme in jedem Jahr um den fünften Teil (20 Prozent). Hat ein/e SpielerIn also das 34. Lebensjahr 
vollendet, so muss für diese/n SpielerIn keine Aus- und Weiterbildungsentschädigung mehr gezahlt werden. 
 
3.6. Höchstbetrag der Aus- und Weiterbildungsentschädigung 
Die Höhe der Aus- und Weiterbildungsentschädigung kann maximal EUR 1.500,- betragen. Der 
Gesamtbetrag wird zunächst anhand der vorstehenden Richtlinien berechnet. Ergibt sich daraus eine 
höhere Summe, so wird diese auf EUR 1.500,- gekürzt. 
 
3.7. Einführungsbestimmungen 
Die vorliegende Transferordnung tritt mit folgenden Einführungsbestimmungen in Kraft: 
a) Die Berechnung der Aus- und Weiterbildungsentschädigung für NachwuchsspielerInnen (Junioren U18-

/Jugend U16-/Schüler U13-Spieler) erfolgt erst ab der Spielzeit 2022, d.h. jede/r SpielerIn ist so zu 
behandeln, als hätte er bzw. sie in der Saison 2022 zum ersten Mal gespielt. 
Die Berechnung für erwachsene SpielerInnen (Sockelbetrag II) erfolgt ab der Spielzeit 2022. 

b) Entscheidendes Kriterium für die Feststellung des Wechseldatums ist das Datum an dem der/die 
SpielerIn zum ersten Mal auf einer Spielerliste des neuen Vereins aufgeführt ist. 
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Formblatt zur Ermittlung der Aus- und 
Weiterbildungsentschädigung 

 
SpielerIn   
 
Geboren am   
 
Wechsel vom Verein   
 
zum Verein   
 
Datum   
 
 

Berechnung 
Jahr Alter Verein Sockel I Sockel II Kader TOTAL 

   NW Allg. K ABF  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Transfersumme  

 


